
Antragsteller Name, Vorname

Anschrift (PLZ, Ort, Straße, Hausnummer)

Telefon

Stadtverwaltung Antrag auf Ausnahmegenehmigung zur

Hohenstein- Ernstthal Beseitigung geschützter Gehölze bzw.

- Bauamt - Befreiung von den Ver- und Geboten

Altmarkt 30 (§ 53 SächsNatSchG) gemäß §§ 5 und 6 der 

09337 Hohenstein- Ernstthal Gehölzschutzsatzung vom 02. November 2011.

Hiermit beantrage(n) ich/wir die Fällung von

.......

Art

.......

Art

.......

Art

Standort 1) , 09337 Hohenstein- Ernstthal

Flurstück Gemarkung

Begründung

1) Kann der Standort nicht ausreichend beschrieben werden, ist dem Antrag ein ent-

  sprechender Lageplan beizufügen. 

Ort, Datum Unterschrift des/r Antragsteller(s)

Stadtverwaltung Hohenstein-Ernstthal, Bauamt, Altmarkt 30, 09337 Hohenstein- Ernstthal,

Tel. (03723) 402- 290, Fax (03723) 402- 309, Mail gruen.liegenschaften@hohenstein-ernstthal.de

Einzelbaum mit einem Stammumfang von 
100 cm und mehr, gemessen in 1,00 m 
Höhe vom Erdboden aus          
Hinweis:  Obstbäume, Nadelbäume, 
Birken, Pappeln, Baumweiden, abge-
storbene Bäume und Großsträucher 
brauchen nicht beantragt werden 

Großsträucher mit einer Gesamthöhe 
von 3,5 m und mehr, gemessen vom 
Erdboden aus  

Einzelbaum mit einem Stammumfang von  
1,00 m und mehr, gemessen in 1,00 m 
Höhe vom Erdboden aus,         
Hinweis: Obstbäume brauchen nicht 
beantragt werden  

Starkbaum/ Starkbäumen auf einem 
bebauten Grundstück

Starkbaum/ Starkbäumen auf einem 
unbebauten  Grundstück

Großstrauch/ Großsträucher auf einem 
unbebauten  Grundstück

Antrag Baumfällgenehmigung 2011.xls


